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Die AgenturQ auf einen Blick 

Beratung und Unterstützung von 

Unternehmen und Betriebsräten zu Fragen 

der beruflichen Weiterbildung 

Aufgaben laut Tarifvertrag zur Qualifizierung 

für die Beschäftigten in der Metall- und 

Elektroindustrie Baden-Württemberg 

17 Jahre Expertise im Thema 

Weiterbildung 

„Denkfabrik“ für neue 

Weiterbildungskonzepte für die M+E 

Industrie in Baden-Württemberg 



Unsere Unterstützung 

bei der Planung von 

Qualifizierungsgesprächen 

bei der Erhebung des 

Qualifizierungsbedarfs 

bei der Auswahl geeigneter Maßnahmen 

bei der Erstellung einer betrieblichen 

Weiterbildungsstrategie 

bei der inhaltlichen Ausgestaltung  

von Betriebsvereinbarungen 
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Unsere Unterstützung 

bei der Suche nach Fördermöglichkeiten 

Kostenlose Beratung von 

Mitgliedsunternehmen von Südwestmetall 

Kostenlose Erstberatung von USW-

Mitgliedern, weiterführende  

Beratung gegen Honorar 
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Unsere Angebote 

5 

Grundanalyse 

Kompetenz-
erfassung 
(AiKomPass) 

Wissens-
transfer 

Arbeits- und 
Lernprojekte + 
Lernberatung 

Kompetenzen 
für Industrie 
4.0 

(Betriebs-
vereinbarung) 

Fördermöglichkeiten: Qualifizierungschancengesetz, Aufstiegs-BAföG, Weiterbildungsprämie, … 



 

 
 

Förderung der beruflichen Weiterbildung durch 

das Qualifizierungschancengesetz 

 

Regionaldirektion Baden-Württemberg – Bereich Förderung/Rehabilitation – Frau Nagl 
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Digitalisierung und demographischer Wandel  

beschleunigen die Veränderungen am Arbeitsmarkt und 

machen zunehmend qualifikatorische Anpassungen bei  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erforderlich. . 

Gesetz zur Stärkung der Chancen für Qualifizierung und  für 

mehr Schutz in der Arbeitslosenversicherung 

 Ausbau der Weiterbildungsförderung für alle Beschäftigten, deren berufliche Tätigkeiten  durch 
Technologien ersetzt werden können oder in sonstiger Weise vom Strukturwandel  bedroht werden 
oder die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben 

 Erweiterter Zugang zur Weiterbildungsförderung für Beschäftigte unabhängig von Ausbildung, 
Lebensalter und Betriebsgröße 

 Flexibilisierung der beruflichen Weiterbildungsförderung arbeitsloser  Arbeitnehmerinnen  und 
Arbeitnehmer  

 Stärkung des Beratungsangebotes der Bundesagentur für Arbeit 

 Änderungen im Leistungsrecht 

Das Qualifizierungschancengesetz bringt Änderungen in der 

beruflichen Weiterbildungsförderung 

 

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 06/2019 © Bundesagentur für Arbeit 
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Infografik BMAS zur Weiterbildungsförderung 

Beschäftigter 

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 06/2019 © Bundesagentur für Arbeit 



Seite 9 

Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) 

Beschäftigter – Was umfasst die Förderung? 

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 10.12.2018 © Bundesagentur für Arbeit 

 

 

 

 

 

 

 

▬ Arbeitsentgeltzuschuss (AEZ) für Arbeitgeber  

▬ Weiterbildungskosten für Teilnehmende  

Lehrgangskosten (LK) sowie zusätzlich anfallende Fahrkosten, 

Kinderbetreuungskosten und Kosten für auswärtige Unterbringung und Verpflegung 

▬ Weiterbildungsprämie für Teilnehmende, wenn mit der Weiterbildung ein 

Berufsabschluss in einem Ausbildungsberuf erfolgreich abgeschlossen wird 

 

 

  

 

 

 
RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 06/2019 © Bundesagentur für Arbeit 
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Allgemeine Fördervoraussetzungen  

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 10.12.2018 © Bundesagentur für Arbeit 

▬ Antragstellung vor Beginn der Weiterbildung 

• Der richtige Ansprechpartner für Sie als Arbeitgeber ist der Arbeitgeber-Service der 

Agentur für Arbeit, in deren Bezirk der Sitz Ihres Betriebes liegt, in dem die 

personalverantwortliche Leitung angesiedelt ist.  

• Ist Ihnen Ihr/e persönliche/r Ansprechpartner/-in 

nicht bekannt, nutzen Sie einmalig gebührenfrei die  

Servicenummer 0800 4555520. Dort erhalten Sie  

die Kontaktdaten. 

• Werden Sie durch die Großkundenbetreuung betreut, wenden Sie sich bitte an Ihre/n 

dortigen Ansprechpartner/in. 

• Ihr/e Ansprechpartner/in informieren Sie über das weitere Verfahren. 

▬ Beratung der Beschäftigten vor Beginn der Weiterbildung bei der Förderung mit 

Weiterbildungskosten 

• zu Umsetzungsmöglichkeiten informiert Sie Ihr/e Ansprechpartner/in vor Ort 

▬ Weiterbildungsmaßnahme und Bildungsträger müssen für die Förderung 

zugelassen sein 

 

 

 

  

 

 

 

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 06/2019 © Bundesagentur für Arbeit 
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Förderübersicht der Bundesagentur für Arbeit zur 

Weiterbildungsförderung Beschäftigter 

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 06/.2019 © Bundesagentur für Arbeit 
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Keine Änderung bei FbW für geringqualifizierte 

Beschäftigte 

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 10.12.2018 © Bundesagentur für Arbeit 

▬ Welche Beschäftigten sind geringqualifiziert? 

• Beschäftigte ohne Berufsabschluss (keine Ausbildung  

mit einer Dauer von mindestens zwei Jahren) oder  

• Beschäftigte mit Berufsabschluss und  

• mit mehr als vier Jahren an- und ungelernter Tätigkeit und 

• die keine ihrem Berufsabschluss entsprechende Beschäftigung mehr ausüben können (Prognose der Agentur für Arbeit) 

▬ Welche Weiterbildungen können gefördert werden? 

• Weiterbildungen die direkt oder schrittweise zu einem anerkannten Berufsabschluss führen 

(abschlussorientierte FbW) 

• Umschulungen (auf 2/3 der regulären Ausbildungsdauer verkürzt) 

• Vorbereitungen auf die Externenprüfung (Nichtschülerprüfung) 

• berufsanschlussfähige Teilqualifizierungen 

▬ Förderumfang 

• AEZ ist bis zu 100 % möglich 

• LK können in voller Höhe übernommen werden; weitere Weiterbildungskosten sofern diese zusätzlich 

anfallen 

• Weiterbildungsprämie   

 

  

 

 

 

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 06/2019 © Bundesagentur für Arbeit 
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Ungelernter: Metallhelfer 

ohne Ausbildung  

100 % der 

Lehrgangs-

kosten 

AEZ bis 100 % des 

Arbeitsausfalls 

möglich. 

 

Eigenanteil des 

Arbeitgebers meist 

mindestens in 

Höhe der Kosten 

eines Azubis.  

abschlussorientiert: 

Vorbereitungskurs auf 

Externenprüfung 

Maschinen- und  

Anlageführer  

Betriebsgröße ist bei 

abschlussorientierten 

Maßnahmen irrelevant 

 

Beispiel 1: Geringqualifizierter Beschäftigter erwirbt 

einen Berufsabschluss 

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 06/2019 © Bundesagentur für Arbeit 
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Erweiterung FbW für sonstige Beschäftigte 

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 06/2019 © Bundesagentur für Arbeit 

▬ AEZ und Weiterbildungskosten sind unabhängig von Ausbildung, Lebensalter und 

Betriebsgröße möglich 

▬ Grundsätzlich Kostenbeteiligung des Arbeitgebers an den LK 

▬ Förderumfang AEZ und LK ist nach Betriebsgröße gestaffelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ Fahrkosten, Kinderbetreuungskosten und Kosten für Unterkunft und Verpflegung, 

sofern diese zusätzlich anfallen 

 

 

 

 

 

 

 

AEZ LK 

Kleinstbetriebe bis 75% bis 100% 

KMU (10-249 Beschäftigte bis 50% bis 50% (bei sbM und Älteren bis 100%) 

Großbetriebe (250-2.499 Beschäftigte) bis 25% bis 25% 

Großbetriebe ab 2.500 Beschäftigten bis 25% bis 15%  

(bis 20% wenn Betriebsvereinbarung oder 

Tarifvertrag berufliche Weiterbildung vorsehen) 



Seite 15 

Erweiterung FbW für sonstige Beschäftigte  

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 06/2019 © Bundesagentur für Arbeit 

▬ Welche Beschäftigten können gefördert werden? 
• geringqualifizierte und qualifizierte Beschäftigte,  

die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind  

(keine Azubi, keine Praktikanten, keine geringfügig Beschäftigten) 

• bei Beschäftigten mit Berufsabschluss muss der Berufsabschluss  

in der Regel mindestens vier Jahre zurückliegen 

• Achtung: Wartefrist von vier Jahren, seit der letzten Förderung nach neuem Recht ab 01.01.2019  

▬ Welche Weiterbildungen können gefördert werden? 

• Weiterbildungen in Vollzeit, Teilzeit und berufsbegleitend, wenn Umfang mehr als 160 Stunden 

• Weiterbildungen, die den Beschäftigten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verwertbare Kenntnisse 

vermitteln (keine Förderung von betriebsspezifischen, arbeitsplatzbezogenen, firmeninterne Qualifizierung) 

• Bildungsträger und Weiterbildung muss für die Förderung nach der Akkreditierungs- und 

Zulassungsverordnung – Arbeitsförderung (AZAV) zugelassen sein 

• Weiterbildungen, die nicht zwingend notwendig sind um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten 

• Förderausschluss bei  

• Weiterbildungen, die bundes-oder landesrechtliche vorgeschrieben sind (z.B.: Sicherheitsschulungen, 

Ersthelferschulungen, Hygieneschulungen…)  

• Aufstiegsfortbildungen wegen Vorrang des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) 

(z.B.: Weiterbildungen zum Meister, Techniker, Fachwirt…)  
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Beispiel 2: Sonstige Beschäftigte im Kleinstbetrieb 

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 06/2019 © Bundesagentur für Arbeit 

mit oder ohne 

Berufsabschluss, 

Montagemechaniker 

bis 100 % der 

Lehrgangs-

kosten 

 

AEZ bis 75 % des 

Arbeitsausfalls 

 

 

 

Anpassungsfortbildung: 

Einführung und 

Grundlagen 

Steuerungstechnik 

9 Mitarbeiter 
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Beispiel 3: Sonstige Beschäftigte in kleinen und mittleren 

Unternehmen 

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 06/2019 © Bundesagentur für Arbeit 

mit oder ohne 

Berufsabschluss,  

Maschinen- und 

Anlagenführer/in 

 

 

bis 50% der 

Lehrgangs-

kosten 

 

AEZ bis 50 % des 

Arbeitsausfalls 

 

 

Anpassungsfortbildung 

Digitale 

Basiskompetenzen in den 

Bereichen Metall und 

Elektro 

200 Mitarbeiter 

 

 
Wenn Beschäftigte schwerbehindert oder älter (ab 45 Jahre):  bis 100% der Lehrgangskosten 
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Beispiel 4: Sonstige Beschäftigte im Großbetrieb 

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 06/2019 © Bundesagentur für Arbeit 

mit oder ohne 

Berufsabschluss 

Industriemechaniker 

bis 25 % der 

Maßnahme-

kosten 

 

AEZ bis 25 % des 

Arbeitsausfalls 

 

 

Anpassungsfortbildung 

kollaborierende Roboter 

(Cobots) 

300 Mitarbeiter 
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Linkliste für weitere Informationen 

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 10.12.2018 © Bundesagentur für Arbeit 

 

 

 

 

 

 

▬ Gesetzesgrundlagen mit Fachlicher Weisung 

▬ Informationen für Unternehmen unter www.arbeitsagentur.de 

▬ KURSNET - Bildungsangebote suchen  

 

  

 

 

 

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 06/2019 © Bundesagentur für Arbeit 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp
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       Vielen Dank für Ihr Interesse 
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https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
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Impressum 

RD BW – 220, Qualifizierungschancengesetz, Stand 10.12.2018 © Bundesagentur für Arbeit 
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Bundesagentur für Arbeit 

Regionaldirektion Baden-Württemberg 
Bereich Förderung / Rehabilitation 
Hölderlinstr. 36 
70174 Stuttgart 

Internet:  www.arbeitsagentur.de 

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/dok_ba014613.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/


Herzliche Einladung 

 



Herzliche Einladung 

 



Herzliche Einladung 
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Herzlichen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit  

 
 

Dr. Stefan Baron 

AgenturQ 

Lindenspürstr. 32 

70176 Stuttgart 

Tel: 0711-3659188-11 

Mobil: 0172-5226546 

Mail: baron@agenturq.de 

 

www.agenturq.de @agenturq 

   

https://www.xing.com/communities/groups/agenturq-agentur-zur-foerderung-der-beruflichen-weiterbildung-in-der-metall-und-elektroindustrie-baden-9e47-1102712
https://de.linkedin.com/company/agenturq-stuttgart

